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Vorlage 
an den Haushalts- und Finanzausschuss 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 7. Dezember 2017; 
Fragen des haushalts- und finanzpolitischen Sprechers der SPD
Fraktion, Herr Stefan Zimkeit MdL 

Schriftliche Stellungnahme zu den offen gebliebenen Fragen 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, fA °c (l)frt ~ Y( 
zur Information übersende ich die in erforderlicher Auflagenhöhe gefertigten 
Abdrucke meiner Vorlage vom heutigen Tage mit der Bitte um Weiterleitung 
an die Mitglieder des Haushalts- und Finanzausschusses. 

]ü:r:IiC~ ~~~ W 

Lutz Lienenkämper r 
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U71 und U83 
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Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen. 40190 Düsseldorf 

Vorlage 

Ministerium der finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Der Minister 

an den Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 7. Dezember 2017; 
Fragen des haushalts- und finanzpolitischen Sprechers der SPD
Fraktion, Herr Stefan Zimkeit MdL 

Schriftliche Stellungnahme zu den offen gebliebenen Fragen 

In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags am 7. 
Dezember 2017 hat der haushalts- und finanzpolitischen Sprecher der SPD
Fraktion, Herr Stefan Zimkeit MdL verschiedene Fragen gestellt. 

. Mit dieser Vorlage erfolgt die zugesicherte schriftliche Beantwortung. 

1. Darstellung der Finanzierung von geduldeten Flüchtlingen 

Gemäß § 4 Absatz 5 Nummer 1 Buchstabe b) des Flüchtlingsaufnah
megesetzes (FlüAG) endet die Zahlungsverpflichtung des Landes für 
die monatliche pauschalierte Landeszuweisung drei Monate nach Eintritt 
der vollziehbaren Ausreisepflicht. Der Ansatzberechnung des FlüAG 
liegt u.a. auch die Annahme zugrunde, dass das Land im Haushaltsjahr 
2018 für rd. 30.000 Zahlfälle im Sinne des § 4 Absatz 5 Nummer 1 
Buchstabe b) FlüAG aufkommen muss. Hierbei handelt es sich um eine 
ausschließlich für die Berechnung des FlüAG-Ansatzes im HHE 2018 
angestellte Prognose, die von einer Vielzahl von Variablen abhängig ist 
(insbesondere monatliche Flüchtlingszugänge, Dauer und Ergebnisse 
der BAMF-Entscheidungen, Rechtsschutzquote). 

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass es sich insoweit um rechnerisch 
ermittelte FlüAG-Zahlfälle im Rahmen eines rollierenden Systems mit 
Zu- und Abgängen im Haushaltsjahr handelt und deshalb die aus der 
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Berechnung abgeleitete Zahl von 30.000 nicht die tatsächliche Zahl der- Seite 2 von 4 

jenigen Personen darstellt, die sich in 2018 als "Geduldete" in den 
Kommunen aufhalten werden. 

2. Aktuelle Daten zur Nettoneuverschuldung bzw. Tilgung in den Län
dern 

Der nachfolgenden Tabelle kann die bisher geplante Nettoneuverschul
dung absolut und bezogen auf die Einwohnerzahl der Bundesländer in 
2017 und 2018 sowie deren Veränderung von 2017 nach 2018 entnom
men werden: 

HeUolleu~!:li!<!:luJdung In 2!!H Heltone\lV8!J!!<huldung III Zlll!.! Q!fferelll: ~017 I 20j8 

~ 

-inMio. BJR- ·inBJRjeEinw~- -inMio.BJR- -in BJRje Einwolner'*- -inBJRje Snwolner'*-

Baden-WOrttemberg 0,0 0,0 -250,0 -22,9 -22,9 

Bayem -563,8 -43,7 -559,8 -43,4 +0,3 

Brandenburg 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

Hessen 323,8 52,2 -26,2 -4,2 -66,5 

Mecklenburg-VOIPommem 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

Niedersachsen 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

Nadrhein-Westfalen 1.525,0 85,2 0,0 0,0 -85,2 

Rheinland-Pfalz 247,0 60,2 47,0 11,5 -48,8 

Saartand 178,0 178,0 8,0 8,0 -170,0 

Sachsen -154,0 -37,6 -543,0 -132,4 -84,9 

Sachsen-Anhalt -100,0 -45,5 -10,0 -4,5 +40,9 

Schieswig-Hoistein -50,0 -17,2 -48,0 -16,6 +0,7 

ThOringen 0,0 0,0 -2A,8 -11,3 -11,3 

Bertin -104,0 -28,9 -191,0 -63,1 -24,2 

Bremen 354,2 506,0 -0,7 -1,0 -607,0 

Hamburg -30,1 -16,7 -219,1 -121,7 -105,0 

Quellen: ZDL Berfin, Finanzpläne der Länder 

• Stand: 30.092016 

3. Bildungsausgaben im Haushaltsentwurf 2018 

Die Bildungsausgaben im Landeshaushalt belaufen sich im Haushalts
entwurf 2018 auf insgesamt rund 29,6 Mrd. EUR. Damit werden rund 40 
v.H. der Gesamtausgaben für Bildung veranschlagt. Die Ermittlung stellt 
sich wie folgt dar: 



Bildungsbereich 
2018 (Entwurf) 

Mio. EUR 

Epl. 05 (insbesondere Schule) 17.487.760.800 
Epl. 06 Onsbesondere Hochschulen, 
Wissenschaft, Forschung, Weiter- 8.311.422.300 
bildung) 

Frühkindliche Bildung 3.124.428.400 

sonstige Bildungsausgaben 720.739.500 

Summe Bildungsausgaben 29.644.351.000 

Summe Gesamthaushalt 73.931.596.600 
Anteil der Bildungsausgaben am 
Gesamthaushalt 39,8 v. H. 

Die Zusammenstellung der Bildungsausgaben beruht auf dem Funktio
nenplan gemäß den Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik 
des Landes Nordrhein-Westfalen (W~HS). Einbezogen werden die 
Funktionskennziffern 111 bis 165 sowie 271 dieser bundeseinheitlichen 
Systematik. Versorgungsausgaben sind in den Ansätzen systemkonform 
enthalten, soweit sie auf den Bildungsbereich entfallen. 

4. Darstellung der Einsparungen im Haushaltsentwurf 2018 insbe
sondere bei Förderprogrammen 

Im Haushaltsentwurf 2018 sind insgesamt Einsparungen in einer Höhe 
von 131 Mio. EUR vorgesehen. Darin enthalten ist die Absetzung von 55 
Mio. EUR Restedeckungsmittel (Einzelplan 20, Kapitel 20 020, Titel 971 
11 und 971 30), die von der Vorgängerregierung in der Mittelfristigen Fi
nanzplanung 2016 bis 2020 etatisiert waren. So wurde eine Haushalts
verbesserung von 55 Mio. EUR erreicht. 
Auf der Basis der Ausgaben für Landesförderprogramme wurden mit 
den Ressorts dauerhafte Einsparpotentiale von rund 20 Mio. EUR ver
einbart, die sich wie folgt auf die Einzelpläne verteilen: 

Einzelplan Ressortbezeichnung Betrag in EUR 
02 Min isterpräsident 141.500 
03 Ministerium des Innern 1.500.000 
08 Ministerium für Heimat, Kommuna- 960.000 

les, Bau und Gleichstellung 
09 Ministerium für Verkehr 5.000.000 
10 Ministerium für Umwelt, Landwirt- 4.000.000 

schaft, Natur- und Verbraucher -
schutz 

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit 2.500.000 
und Soziales 

14 Ministerium für Wirtschaft, Innova- 6.736.000 
tion, Digitalisierung und Energie 

Summe 20.837.500 
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In dieser Summe sind Globale Minderausgaben in folgenden Bereichen 
enthalten: 
- im Einzelplan 08 (MHKBG) in Höhe von 288.000 EUR, 
- im Einzelplan 10 (MULNV) in Höhe von 4.000.000 EUR1 sowie 
- im Einzelplan 11 (MAGS) in Höhe von 2.500.000 EUR. 

Die Ressorts werden den Einsparbeitrag im Vollzug des Haushalts ins
besondere an den Stellen erbringen, an denen Mittel in den vergange
nen Jahren nicht abgeflossen waren. Die Erwirtschaftung Globaler Min
derausgaben ist aus der Haushaltsrechnung des Landes ersichtlich. 

Lutz Lienenkämper 

1 Im Haushaltsentwurf 2018 sind im Kapitel 10 020 Titel 972 50 Globalen Minderausgaben 
in Höhe von 5.659.200 EUR ausgebracht. Der über 4 Mio. EUR hinausgehende Betrag 
dient dem Ausgleich einer Ansatzerhöhung im Einzelplan. 
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